
Nach Prüfung des Jahresgesamtabschlusses 2015 wird dieser wie folgt festgestellt:

1. Gesamtbilanz zum 31.12.2015

Aktivseite Passivseite

1. Anlagevermögen 210.558.270,63 €             1. Eigenkapital 108.547.801,22 €             

 - Immaterielle 2. Sonderposten 54.971.778,58 €               

   Vermögensgegenstände 26.779,58 €                      3. Rückstellungen 20.698.305,64 €               

 - Sachanlagen 209.156.854,25 €         4. Verbindlichkeiten 25.789.901,05 €               

 - Finanzanlagen 1.374.636,80 €                 5. Passive RAP 3.203.096,66 €                 

2. Umlaufvermögen 2.491.762,60 €             

3. Aktive RAP 160.849,92 €                

Bilanzsumme 213.210.883,15 €             Bilanzsumme 213.210.883,15 €             

2. Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2015

Ertrags- und Aufwandsarten           Ist-Gesamtergebnis 2015

+ Steuern und ähnliche Abgaben 34.660.469,95 €               

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.153.089,84 €                 

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.084.565,09 €                 

+ Übrige Finanzerträge 7.031.370,14 €                 

= Ordentliche Erträge 57.929.495,02 €               

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 16.044.754,54 €               

- Übrige Aufwendungen 15.698.989,20 €               

- Bilanzielle Abschreibungen 4.332.712,56 €                 

- Transferaufwendungen 23.307.089,90 €               

= Ordentliche Aufwendungen 59.383.546,20 €               

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.454.051,18 €-                 

+ Finanzerträge 677.027,95 €                    

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 452.221,45 €                    

= Jahresergebnis 1.229.244,68 €-                 

3. Gesamtkapitalflussrechnung                                 Gesamt 2015                          

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 1.229.244,68 €-                 

+/- 4.346.698,12 €                 

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 1.006.377,71 €                 

+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 2.831.333,00 €-                 

-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 22.786,42 €-                      

-/+ 246.480,83 €-                    

+/- 244.093,75 €                    

= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit           1.267.324,65 €                 

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 1.191.233,12 €                 

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 2.072.086,60 €-                 

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -  €                                 

+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition -  €                                 

+ Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstigen Sonderposten 473.713,65 €                    

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit                   407.139,83 €-                    

+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 13.061.135,79 €               

- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten 13.907.841,29 €-               

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit              846.705,50 €-                    

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 13.479,32 €                      

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 25.024,70 €                      

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode       38.504,02 €                      
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Tönisvorst, den 22.07.2021 Der Bürgermeister

gez. Leuchtenberg

Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva,

die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, 

die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens und Wertpapiere 

des Umlaufvermögens

Aufgrund §116 Abs. 9 in Verbindung mit  § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung  

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), Zuletzt geändert durch Art. 3 G zum NKF-COVID-19-IsolierungsG sowie zur 

Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29.9.2020 (GV. NRW. S. 916)  wird nachstehender Beschluss des Rates vom 

01.07.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Bekanntmachung des Jahresgesamtabschlusses 2015

Der Gesamtabschluss 2015 einschließlich Anlagen ist unter folgendem Link auf der Homepage der Stadt Tönisvorst abrufbar:

https://www.toenisvorst.de/c12575af004d0dda/files/gesamtabschluss_2015.pdf/$file/gesamtabschluss_2015.pdf?openelement

